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Die Bundesregierung hat Unternehmen, Selbständige und Beschäftigte seit Beginn der Corona-Krise mit rund 170 Milliar-
den Euro gestützt. Es wurden Hilfen von rund 60 Milliarden Euro ausgezahlt und Kredite von knapp 55 Milliarden Euro 
gewährt. Hinzu kommen die Ausgaben für das Kurzarbeitergeld. Laut Bundesagentur für Arbeit wurden in den Jahren 
2020 und 2021 rund 24,6 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld und rund 17,6 Milliarden Euro für die Erstattung von Sozial-
versicherungsbeiträgten an Arbeitgeber ausgegeben (zusammen rund 42,1 Milliarden Euro). Hinzu kamen Rekapitali-
sierungen und Garantien durch den Wirschaftsstabilisierungsfonds sowie Bürgschaften. Landesprogramme haben die 
Bundeshilfen ergänzt. Hierzu wurde ein atmendes System an Hilfsmaßnahmen entwickelt, das schnell auf die jeweiligen 
Bedarfe angepasst werden kann. Insbesondere mit den Überbrückungshilfen steht ein flexibel anpassbares, branchen-
übergreifendes Instrument zur Verfügung, das zusätzlich zu den Fix kostenerstattungen mit einem Eigenkapitalzuschuss 
versehen wurde, um den Substanzerhalt der betroffenen Unternehmen zu sichern. Für Soloselbständige wurde mit der 
Neustarthilfe ein Hilfsinstrument geschaffen, das der Unterstützung der Selbständigen ohne hohe Fixkosten dient. Bei der 
Umsetzung wird darauf geachtet, dass die Corona-Hilfen genau bei den betroffenen Unternehmen und Selbständigen 
ankommen. Es werden präventive Maßnahmen gegen Missbrauch und Betrug getroffen. Die Abwicklung der Wirtschafts-
hilfen erfolgt über die Länder.

Durch digitale Antragsverfahren und die gute Zusammenarbeit von Bund und Ländern gelang es, insgesamt seit 
Beginn der Pandemie für 4 Millionen Anträge Zuschüsse zu bewilligen. Im Rahmen des KfW-Sonderprogramms wurden 
rund 156.000 Zusagen erteilt.

Für branchenspezifische Hilfen im Kultur- und Medienbereich stehen mit dem Programm NEUSTART KULTUR sowie 
dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen insgesamt 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Hinzu kommen die 
Ausgaben für das Kurzarbeitergeld. Laut Bundesagentur für Arbeit wurden in den Jahren 2020 und 2021 etwa 24 Milliarden 
Euro an Kurzarbeitergeld und etwa 18 Milliarden Euro für Sozialleistungen aus der Kur z arbeit ausgegeben (zusammen 
etwa 42 Milliarden Euro). Informationen zu den bisher bewilligten Hilfen finden Sie ↗ hier.

Diese umfassenden Hilfen haben die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt stabilisiert und ihre Wirkung entfaltet. Denn es 
steht ein breiter Instrumentenkasten zur Verfügung. Die Überbrückungshilfe und die Neustarthilfe sowie der erleichterte 
Zugang zum Kurzarbeitergeld wurden gerade um drei Monate bis zum 31. März 2022 verlängert. Das KfW-Sonder-
programm und der KfW-Schnellkredit laufen bis zum 30. April 2022 mit erhöhten Kreditobergrenzen weiter. Der KfW- 
Investitionskredit für kommunale und soziale Unternehmen kann bis zum 30. Juni 2022 beantragt werden. Wie in der 
Übersicht erkennbar, sind auch alle weiteren Programme bis zum Frühjahr verfügbar. Alle wichtigen Programme finden 
Sie in der aktuellen Übersicht mit Programmbeschreibungen ↗ hier.

Einen Gesamtüberblick über die Höhe der bewilligten und ausgezahlten Hilfen seit Beginn der Corona-Pandemie finden 
Sie ↗ hier. Einen spezifischen Überblick über den wöchentlichen Fortschritt der Bewilligungen und Auszahlungen der 
aktuellen Zuschusshilfen, die sich derzeit in Bearbeitung befinden (Überbrückungshilfe III, Überbrückungshilfe III Plus und 
Neustarthilfe Plus) finden Sie ↗ hier. Umfassende Informationen zu den Überbrückungshilfen finden Sie auch ↗ hier.

KURZÜBERBLICK ABRUFZAHLEN AKTUELLE ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN
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Überbrückungshilfe III November 2020 
bis Juni 2021 534.685 464.120 (87 %) 33,77 25,67 (76 %)

Überbrückungshilfe III 
Plus 

Juli bis Dezember 
2021 49.777 26.425 (53 %) 2,45 1,26 (51 %)

Neustarthilfe Januar bis Juni 2021 264.579 254.936 (96 %) 1,638 1,591 (97 %)

Neustarthilfe Plus 
Juli bis September 2021

Juli bis September 
2021 84.330 73.667 (87 %) 0,3 0,261 (87 %)

Neustarthilfe Plus 
Oktober bis Dezember 
2021

Oktober bis 
Dezember 2021 52.722 41.712 (79 %) 0,186 0,145 (78 %)

Stand: 29.12.2021

Für den Förderzeitraum Januar bis März 2022 steht den Unternehmen die Überbrückungshilfe IV und die Neustarthilfe 2022 zur Verfügung.

https://www.dashboard-deutschland.de/#/themen/konjunktur_wirtschaft/aussenhandel
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/massnahmenpaket-fuer-unternehmen-gegen-die-folgen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=136
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Wirtschaft/corona-hilfen-fuer-unternehmen-marginalspalte-IG.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Wirtschaft/corona-hilfen-fuer-unternehmen.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html

